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SATZUNG DER GEMEINDE SCHASHAGEN
ÜBER DEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 39
für ein Gebiet Für eine Fläche südwestlich der Ortschaft Beusloe, 

südlich des Gewerbegebietes Am Rugenbarg, 
östlich der Kreisstraße K59, nördlich der B 501 und nördlich von Merkendorf 

- Gewerbegebiet Beusloe II 

ÜBERSICHTSPLAN

M 1: 5.000
Stand: 24. Oktober 2024

BEBAUUNGSPLAN NR. 39 DER GEMEINDE SCHASHAGEN
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TEIL B: TEXT
Es gilt die BauNVO 2023
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V. mit §§ 1-15 BauNVO))
1.1 GEWERBEGEBIETE (§ 8 BauNVO)
1.1.1 Vergnügungsstätten

In allen Gewerbegebieten ist die in § 8 (3) BauNVO aufgeführte Ausnahme 
Vergnügungsstätten gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit 
nicht zulässig.

1.1.2 Einzelhandelsbetriebe
Gemäß § 1 (5) in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO sind in allen Gewerbegebieten 
Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

      a) Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von max. 200 m² Verkaufs- 
und Ausstellungsfläche zulässig, wenn sie

- nicht mit Waren und Gütern des täglichen Bedarfs handeln,
- in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem 

Großhandels-, Produktions- oder Handwerksbetrieb stehen und
- diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

      b) Eine Überschreitung der max. zulässigen Verkaufsfläche von 200 m² für den 
Einzelhandelsanteil kann darüber hinaus bis zu max. 1.200 m² Verkaufs- und 
Ausstellungsfläche ausnahmsweise zugelassen werden, wenn es sich um Gewerbebetriebe 
des Kfz-Handwerks, des holzver- oder holzbearbeitenden Bereichs einschließlich Möbel oder 
des Bau- und Gartenbedarfs handelt; auf eine Unterordnung des Einzelhandelsanteiles im 
Sinne der Ziff. 1.1.2 a), 3. Spiegelstrich kann in diesem Fall verzichtet werden.

1.1.3 Betriebswohnungen
In allen Gewerbegebieten sind die Ausnahmen nach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind) unzulässig.

 2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V. mit §§ 16-21a BauNVO)
2.1 HÖHEN BAULICHER ANLAGEN (§ 16 (2) BauNVO)
(1) Für technische Anlagen (z. B. Entlüftungsanlagen und Schornsteine) darf die max. zulässige 

Gesamthöhe um bis zu 3 m überschritten werden.
(2) Im GE-X-Gebiet ist eine betriebszugehörige Windenergieanlage mit einer Höhe von max. 

150 m zulässig. (Standort ist noch offen, Plan wird im weiteren Verfahren  ergänzt)
3.  BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

(§ 9 (1) 2 BauGB i.V. mit §§ 22, 23 BauNVO)
3.1 BAUWEISE (§ 22 BauNVO)

In der festgesetzten abweichenden Bauweise sind bei Einhaltung der seitlichen Grenzabstände 
Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig gem. § 22 (4) BauNVO.

4. VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE FLÄCHEN (§ 9 (1) 10 BauGB)
Innerhalb der festgesetzten von der Bebauung freizuhaltenden Flächen sind Hochbauten 
unzulässig.

5. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) 20 BauGB) (Ausgleichsmaßnahmen)
(Hinweise zu Pflanzdichte, Arten und Qualitäten sowie Pflegemaßnahmen s. Begründung) 

5.1 KNICKSCHUTZSTREIFEN
Die mit Ziffer 1 festgesetzten Flächen sind außerhalb der Knicks zu einer extensiven Gras- und 
Krautflur zu entwickeln. Zu angrenzenden Baugrundstücken ist ein mind. 1,20 m hoher Zaun zu 
setzen.

5.2 UFERRANDSTREIFEN
Die mit Ziffer 2 festgesetzte Fläche ist zu einer extensiven Gras- und Krautflur zu entwickeln. 
Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung sind zulässig.

5.3 WALDRAND
Die mit Ziffer 3 festgesetzte Fläche ist zu einer Hochstaudenflur zu entwickeln. Zu 
angrenzenden Baugrundstücken ist ein mind. 1,50 m hoher Zaun zu setzen.

5.4 OBSTWIESE
Die mit Ziffer 4 festgesetzte Fläche ist zu einer extensiven Obstwiese zu entwickeln. 
Anzupflanzen sind mind. 10 hochstämmige Obstbäume. Eine extensive Unternutzung ist 
zulässig. Zu angrenzenden Baugrundstücken ist ein mind. 1,20 m hoher Zaun zu setzen.

5.5 KNICKNEUANLAGE
Auf der festgesetzten Fläche ist ein Knickwall anzulegen. Dieser ist mind. zweireihig dicht mit 
einheimischen Laubholzarten typischer Knicks zu bepflanzen. Auf der Südostseite des 
Knickfußes sind im Abstand von max. 15 m standortheimische Laubbäume zu pflanzen, 
dauernd zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

6. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
es wird auf die beigefügte schalltechnische Untersuchung vom 06.06.2024 verwiesen

7. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (4) BauGB i.V. mit § 86 LBO)
7.1 DACH- UND FASSADENGESTALTUNG

Für die Dach- und Fassadengestaltung sind spiegelnde Materialien unzulässig. Hiervon 
ausgenommen sind Photovoltaikanlagen.

HINWEISE
1. Außenleuchten sind zum Schutz vonvon wildlebendenden Tierarten ausschließlich mit  Leuchtmitteln
 mit warmweißer Farbtemperatur kleiner 3000 Kelvin und Wellenlängen zwischen 540 und 700 

Nanometern zulässig. Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten staubdicht 
geschlossen auszuführen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60°C sollte nicht überschreiten. 
Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasserflächen, Gehölze oder 
Grünflächen ist unzulässig. Die Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das für die Beleuchtung 
absolut notwendige Maß zubeschränken. 

2. Soweit auf DIN-Vorschriften / technische Regelwerke in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, 
werden diese im Amt Ostholstein-Mitte, Am Ruhsal 2, 23744 Schönwalde am Bungsberg, während der 
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.

KNICKSCHUTZSTREIFEN 

OBSTWIESE 

I. FESTSETZUNGEN
PLANZEICHEN Es gilt die BauNVO 2023

RECHTSGRUNDLAGEN

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES § 9 Abs. 7 BauGB
ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§§ 1 - 11 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 16 BauNVO

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, FLÄCHEN ODER 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20,
25 und 1a BauGB

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN

SONSTIGE PLANZEICHEN

GE GEWERBEGEBIETE

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§§ 22 und 23 BauNVO

BAUGRENZE
ABWEICHENDE BAUWEISEa

GRUNDFLÄCHENZAHL0,8
MAXIMALE GESAMTHÖHE DER BAULICHEN 
ANLAGEN

GH < 12 m

RRB

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE 
ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG 
SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 12,14 BauGB

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

ABWASSER (REGENRÜCKHALTE- UND/ ODER VERSICKERUNGSBECKEN)

GRÜNFLÄCHEN § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

GRÜNFLÄCHEN 

UFERRANDSTREIFEN 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGBKNICKNEUANLAGE

VORHANDENE FLURSTÜCKSGRENZEN
FLURSTÜCKSBEZEICHNUNGEN

16
7

MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN § 9 Abs. 1 Nr. 21 und
Abs. 6 BauGB

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG  § 1 Abs. 4 und
§ 16 Abs. 5 BauNVO

BÖSCHUNGEN

III. NACHRICHTLICHE MITTEILUNGEN

VORHANDENE KNICKS § 25 LNatSchG

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON 
DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND

§ 9 Abs. 1 Nr.10 BauGB

II. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

§ 8 BauNVO

1 BEZEICHNUNG DER MASSNAHME

HÖHENPUNKTE24.28

SICHTDREIECKE

Ausgearbeitet im Auftrag der Gemeinde Schashagen durch das Planungsbüro Ostholstein, 
Tremskamp 24, 23611 Bad Schwartau, www.ploh.de

PRÄAMBEL
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit § 86 Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 39 der Gemeinde 
Schashagen für eine Fläche südwestlich der Ortschaft Beusloe, südlich des Gewerbegebietes Am Rugenbarg, östlich der 
Kreisstraße K59, nördlich der B 501 und nördlich von Merkendorf - Gewerbegebiet Beusloe II, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bau- und Umweltausschusses vom xx.xx.xxxx.
2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am xx.xx.xxxx durchgeführt.
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 

Abs. 1 i.V. mit § 3 Abs. 1 BauGB am xx.xx.xxxx unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
4. Der Bau- und Umweltausschuss hat am xx.xx.xxxx den Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung 

beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die 

Begründung haben in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegegeben werden können, am xx.xx.xxxx
durch Abdruck in den „Lübecker Nachrichten, Ostholsteiner Nachrichten Nord" ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt 
der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen 
wurden unter www.amt-ostholstein-mitte.de ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB am xx.xx.xxxx zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Schashagen, den ............. Siegel   (Holtz)
     -Bürgermeister-

7. Es wird bescheinigt, dass am xx.xx.xxxx alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
-bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Bad Schwartau, den ..................... Siegel          (Helten)
          - Öffentl. best. Verm.-Ing.-

8. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5) geändert. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in 
der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am xx.xx.xxxx durch Abdruck in den 
„Lübecker Nachrichten, Ostholsteiner Nachrichten Nord“ ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung 
der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter 
www.amt-ostholstein-mitte.de ins Internet eingestellt.

9. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schashagen hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am xx.xx.xxxx geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

10.Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schashagen hat den Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B) am xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss 
gebilligt. 

Schashagen, den ............. Siegel   (Holtz)
     -Bürgermeister-

11.Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt 
und ist bekannt zu machen.

Schashagen, den ............. Siegel   (Holtz)
     -Bürgermeister-

12.Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der Gemeinde und die 
Stelle, bei der der Plan mit Begründung und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der Dienststunden 
von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ......................... durch 
Abdruck eines Hinweises in den „Lübecker Nachrichten, Ostholsteiner Nachrichten Nord" ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die 
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO (Gemeindeordnung) wurde ebenfalls hingewiesen. 
Die Satzung ist mithin am ............................... in Kraft getreten.

Schashagen, den ............. Siegel   (Holtz)
     -Bürgermeister-

WALDRAND 

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

VERKEHRSGRÜN

BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRTEN

FUSSWEG
 

VORENTWURF


